
Handyschutzzone  

für Schülerinnen und Schüler  

an der Johann-Peter-Schäfer-Schule 

1. Ich darf mobile digitale Endgeräte (Handy, Smartwatch, Tablett, 

Laptop, u.ä.) mit in die Schule bringen. 

2. Diese mobilen Geräte werden morgens ausgeschaltet und in den 

Handykasten der Klasse gelegt oder in die Schultasche 

(Klassenregelungen). 

3. Ich darf diese mobilen Geräte während des gesamten Schultags 

nicht privat nutzen. 

4. Wenn die Lehrkraft es ausdrücklich erlaubt, darf ich diese mobilen 

Geräte im Unterricht nutzen (bspw. als Hilfsmittel). 

• Sollte die Nutzung eines mobilen Gerätes als Hilfsmittel auch 

außerhalb des Unterrichts zwingend notwendig sein (z.B. als 

Kommunikationsmittel), kann dies auf Antrag durch die 

Schulleitung gestattet werden. 

5. In Notsituationen kann mir die Lehrkraft oder die Schulleitung 

erlauben, die mobilen Geräte zu nutzen. 

6. Halte ich mich nicht an die Regeln, muss ich mein mobiles Gerät bei 

der Lehrkraft oder der Schulleitung abgeben. Die Rückgabe des 

mobilen Gerätes erfolgt am Ende des Schultages. Im Einzelfall kann 

es von der Schulleitung einbehalten und nur an die Eltern 

herausgegeben werden. 

7. Die Regeln für Lerngänge, Ausflüge und andere Unternehmungen 

werden durch die verantwortliche Lehrkraft festgelegt. 

8. Bei Beschädigung, Diebstahl oder Verlust trage ich bzw. meine 

Eltern/Erziehungsberechtigten die Verantwortung, nicht die Schule.  

9. In den Schulbussen werden die Regeln vom Busunternehmen 

vorgegeben.  


